Hinweise für Sehbehinderte

1.
Viele Optiker rühmen sich, bei der Schweizeroptik oder der Firma Eschenbach etwas über optische Sehhilfen gelernt zu haben und darum – schlechthin – vergrößernde Sehhilfen anpassen zu können. Inwieweit das zutrifft, können wir im allgemeinen nicht prüfen. Es gibt aber eine wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO), die Optiker zertifiziert, welche sich innerhalb der letzten zwei Jahre in einer bestimmten Mindeststundenzahl auf allen in Betracht kommenden Gebieten weitergebildet haben. Sie müssen nicht nur optische, sondern auch elektronische Sehhilfen kennen und müssen die Aktualisierung ihres Kenntnisstandes wiederum durch bestimmte Mindeststundenzahlen alle zwei Jahre neu nachweisen. Sie müssen auch ein Mindestsortiment an optischen und elektronischen vergrößernden Sehhilfen sowie Lampen vorrätig halten. Die Liste der so qualifizierten Optiker finden Sie unter www.wvao.de. Seit ich das weiß, empfehle ich in Übereinstimmung mit dem Fachausschuss für die Belange Sehbehinderter, nur noch solche Optiker aufzusuchen. Der in Karlsruhe ansässige von der WVAO zuletzt noch vor einem Jahr zertifizierte Optiker hat fünf Bildschirmlesegeräte von drei namhaften Firmen in seinem Geschäft und kann andere zusätzlich durch Firmenvertreter vorführen lassen. Er wäre sogar bereit, Sehbehinderten in Karlsruhe an einem Abend in einem zentral gelegenen Raum alle seine Sehhilfen zu zeigen und Firmenvertreter einzuladen, um noch weitere vorführen zu lassen. Bei der Vorführung sollten allerdings stets auch Angehörige oder Freunde zugegen sein, um Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, ebenso bei der späteren individuellen Anpassung, damit Sie sich im Bedarfsfalle wieder ins Gedächtnis rufen lassen können, wie die Sehhilfe, etwa eine Lupe, eingestellt und gehalten werden muss (Abstand zwischen Auge, Lupe und Lesegut).

Stellt eine Krankenkasse nicht die von dem Optiker empfohlene und daraufhin von dem Arzt verordnete, sondern eine ältere oder andere Sehhilfe zur Verfügung, so sollte man sie nur unter Vorbehalt annehmen, gegen die Versorgung Widerspruch einlegen und Optiker und Arzt um eine gutachtliche Stellungnahme bitten.

Zertifizierte Optiker halten auch die Lampen vorrätig, die nötig sind, um das Lesefeld optimal auszuleuchten. Die optimale Ausleuchtung einer Wohnung dagegen kann nur durch einen Beleuchtungstechniker erfolgen, der den Markt gut kennt, sich allerdings über Ihre besonderen Bedürfnisse und Schwierigkeiten von Ihrem Optiker oder Augenarzt beraten lassen muss.

2.
Schon Sehende brauchen im Alter mehr Licht als früher, Sehbehinderte erst recht. Ihre Wohnung muss derart ausgeleuchtet sein, dass Sie weder geblendet werden, noch plötzlich ins Dunkle kommen und sich dann möglicherweise verletzen. Wichtig ist weiter, in der Wohnung für möglichst starke Kontraste zu sorgen; denn je mehr sich ein Gegenstand farblich von einem anderen abhebt, desto leichter wird er gesehen und erkannt. Solche Gegenstände können etwa sein:

· Lichtschalter, Steckdosen, Geräteknöpfe, Telefon- und andere Tasten, Garderobenhaken, Schrankgriffe, Türklinken und -rahmen, die sich entweder farblich unterlegen oder mit Punkten versehen lassen,

· Kissen auf einem Sessel,

· eine Decke auf einer Couch,

· eine sich abhebende Tischdecke (vor allem auf niedrigen Tischen, weil wir uns an ihnen leicht die Schienbeine stoßen,

· andererseits eine einfarbige Tischdecke, auf der man leichter etwas sieht, als auf einer gemusterten,

· von einer Wand sich abhebende Stühle oder Bilder,

· ein Fensterbild in einer Glastür

· eine Brücke, die die Richtung in ein Zimmer weist,

· beim Essen Teller und Bestecke, die sich vom Platzdeckchen und voneinander abheben, idealerweise sogar dunkle Teller für helle Speisen und umgekehrt, oder Geschirr mit farbigem Rand,

· helle Getränke in dunklen Gefäßen und umgekehrt, damit man beim Füllen nichts vergießt und nachher weiß, wie voll das Gefäß noch ist,

· in der Küche dunkle Zutaten auf hellem Untergrund und umgekehrt,

· schwarzer Filzstift auf weißem Papier und

· eine kontrastierende Kante an der unteren und oberen Stufe einer Treppe.

Hilfreich sind auch kontrastierende oder reflektierende Bänder an Schrubber-, Besen, Bratpfannen- und Tiegelstielen, Staubsaugerteilen, Badewannen, Putzeimern, Heizungsknöpfen und an vielen anderen Stellen, wo immer Sie zusätzlich einen Kontrast benötigen. Dem Ideenreichtum aller Beteiligten sind hier keine Grenzen gesetzt, und sehenden Hausgenossen sind Verletzungen ihres Schönheitssinnes eher zuzumuten als Ihnen selbst vermeidbare Einschränkungen in Ihrer ohnehin beeinträchtigten Unabhängigkeit.

3.
Sehrest- oder Low-Vision-Trainerinnen sowie Orthoptistinnen mit entsprechender Zusatzausbildung können Sehbehinderte bei der Ausleuchtung ihrer Wohnung gleichfalls beraten und ihnen zeigen, wie sie beim Lesen und Schreiben, bei der Hausarbeit, bei Freizeitbeschäftigungen und im Straßenverkehr ihren Sehrest optimal einsetzen und welche Hilfsmittel sie am besten nutzen, auch wie man unter dem Bildschirmlesegerät Briefe schreibt, Kreuzworträtsel löst und Überweisungsträger ausfüllt. Die Orthoptistinnen können jemandem, der unter starken Gesichtsfeldeinschränkungen leidet, vielleicht auch noch zeigen, einen Gegenstand mit einer am Rande gelegenen intakten Netzhautstelle zu fixieren. Insbesondere bei der trockenen Makuladegeneration kann es solche Stellen geben. Fragen Sie nach geeigneten Trainerinnen beim Bundesverband der Orthoptistinnen, 
Tel.: 0911/22001.

4.
Druckerzeugnisse für Sehbehinderte erscheinen in verschieden großem Druck. Um optimal lesen zu können, probieren Sie notfalls mit der Hilfe von Angehörigen oder Freunden am Bildschirm aus, welche Schriftart, -farbe und –größe Sie am besten lesen, und lassen sich danach in dieser Form Bücher, Zeitschriften und Zeitungen aus dem Internet ausdrucken. Ebenso können Sie mit vorher von ihnen eingescanntem Schriftgut oder mit CDROMs verfahren. Wo der Anbieter einen Kopierschutz verwendet, können Sie sich an den zuständigen Ansprechpartner für BIK – barrierefrei informieren und kommunizieren – wenden, dessen Telefonnummer Sie über 01805/666.456 erfragen. Leser der „Täglichen Losungen“, www.losungen.de, können nach unten scrollen und zwei Dateien entpacken. Auf dem Excelteil kann man dann die Losungen insgesamt einlesen und ausdrucken. Das wird mit anderen Wegbegleitern durch das Jahr ähnlich sein. Man muss nur die Verlage fragen. Wenn Sie noch gelegentlich in den Gottesdienst gehen, dann sagen Sie auch Ihrem Pfarramt, in welcher Schriftart, -farbe und 
-größe Sie die Lieder ausgedruckt haben möchten.


5.
Wenn Ihr Lesegerät einmal nicht funktioniert, Sie auf Reisen sind oder aus besonderen Gründen lange auf Ihr Gerät warten müssen, dann versuchen Sie, wenigstens noch auf andere Weise zu lesen. Dazu können Sie

· die Zeile mit dem Finger oder einem Kugelschreiber verfolgen, 

· ein Stück dunkles Papier unter die Seite oder ein Stück Pappe mit einem Fenster für jeweils eine Zeile auf das ganze Blatt legen, wodurch Sie zugleich Blendeffekte vermeiden und gleichfalls leichter die Zeile halten können.


6.
Ist Ihr Gesichtsfeld vom seitlichen Rand stark eingeschränkt, dann drehen Sie das Lesegut nach rechts, um von oben nach unten zu lesen.

Dr. Hans-Eugen Schulze

Tel.: 0721/862626

Beauftragter für Blinden- und Sehbehindertendienst

der Evang. Landeskirche in Baden,

der ergänzende Hinweise gern entgegen nimmt.

